
Was passiert mit meinem Erbe? 
LESERFORUM Wem nach dem Tod wie viel zusteht, ist für Laien angesichts der komplexen Rechtslage nur schwer zu durchschauen. 
Zwei Fachanwälte und eine Notarin haben Fragen der MZ-Leser beantwortet. 

Berliner Testament, Pflichtteils
ansprüche, Teilungsversteige
rungsverfahren - das Erbrecht bie
tet so manche Regelung, die für 
den Laien eher undurchsichtig 
wirkt. Die beiden Fachanwälte für 
Erbrecht Arnd Merschky und 
Dr. Siegmar Grollrnütz sowie die 
Notarin Barbara Lilie haben sich 
am MZ-Lesertelefon dringenden 
Fragen zum Thema gestellt. 

? Für den eigenen Tod vorsor· 
■ gen 

Falk J., Bernburg: 
Ich habe aus erster Eh• Kinder. die 
sich schon Hit Jahrzehnten nicht ge
meldet haben. Es besteht kelnerlel 
Kontakt. Testamentarische Erben sind 
meine Kinder aus zweiter Ehe. Kann 
ic:h meine Kinder aus zweiter Ehe be
schenken? Berechnet sich der Pflicht• 
tell der Kinder aus erster Ehe auch 
nach diesen verschenkten Beträgen? 
Sofern keine Bindung Ihrerseits 
aufgrund einer letztwilligen Verfü
gung (Testament oder Erbvertrag) 
besteht, können Sie über Ihr Ver
mögen frei verfügen. Verstreichen 
nach erfolgter Schenkung zehn 
Jahre, bestehen hinsichtlich die
ser verschenkten Geldbeträge kei
nerlei Forderungen der Kinder aus 
erster Ehe mehr. Vergehen weni
ger als zehn Jahre, so können 
Pflichtteilsergänzungsansprüche 
bestehen. Die Höhe dieser Pflicht
teilsergänzungsansprüche richtet 
sich danach, wie viel Zeit nach der 
Schenkung vergangen ist. Der er
gänzungspflichtige Betrag verrin- Im Sterbefall möchte haufig jeder ein Stück vom Kuchen abhaben. Aber was wollte der Verstorbene eigentlich? 
gert sich jedes Jahr um zehn Pro-
zent. 

Barbara A., Hettstedt: 
Ich habe zu einem meiner Söhne schon 
seit Jahrzehnten keinen Kontakt und 
machte, dass dieser so wenig wie 
ll10glich erbt. Was kann ich tun? 
Sie sollten ein Testament errich
ten und darin regeln, wer Sie im 
Falle Ihres Todes beerben soll. Der 
entsprechende Sohn würde also 
nicht berücksichtigt beziehungs
weise auf den Pflichtteil verwie
sen, Ferner können Sie durch 
Schenkungen Ihren Nachlass 
schmälern. Je nach Zeitpunkt der 
Schenkung werden diese aller
dings bei der Pflichtteilsberech
nung mitberücksichtigt. 

Margitta W., Zeitz: 
Mein Ehemann Ist verstorben. Er hat 
eine Tochter aus erster Ehe hlnterlas
sen. Diese hat Ptllchttellsansprüche 
geltend gemacht. Was muss Ich unter
nehmen? 
Sie sind auf entsprechende Auffor
derung hin verpflichtet, über den 
Nachlass Ihres Ehemannes Aus
kunft zu erteilen. Wichtig ist, da
rauf zu achten, was tatsächlich 
zum Nachlass Ihres Ehemannes 
gehört hat. Dazu zählt natürlich 
nicht Ihr eigenes Vermögen. Kon
ten, deren Inhaberin Sie sind und 
für die Ihr verstorbener Mann nur 
bevollmächtigt war, zählen nicht 
zum Nachlass Ihres Mannes. Das 
Guthaben auf gemeinschaftlichen 
Konten wird hälftig berücksich-

Die nächsten Themen 

Am Donnerstag, 30. Septem
ber, von 15 bis 17 Uhr stellen sich 
Kardiologen und Herzchirurgen 
aus Sachsen-Anhalt Fragen der 
MZ-Leser zum Thema Herz• 
klappenerkrankungen. 

» Rufen Sie kostenfrei an: 
0800/6449085·40, -41 und-42 

Ebenfalls am Donnerstag, 
30. September, von 16 bis 
19 Uhr, beraten Mediziner zum 
Thema Impfungen bei Immun
schwäche. Sie erklären, warum 
sich Menschen gerade jetzt im 
im Herbst vor welchen Krank
heiten schützen sollten. 
» Rufen Sie kostenfrei an: 
0800/2811811 

Zum Thema Erbrecht haben am Telefon Auskunft gegeben: 

In Jeder Woche gibt das Ratgeber
Team Lesern die Gelegenheit, Fach
leuten zu einem Thema Fragen zu 
stellen. Die interessantesten Fragen 
werden montags an dieser Stelle 
veröffentlicht. 

Zum Nachlesen gibt es die Leserfo
ren auf der MZ-lnternetseite. Dort 
finden Sie auch die Themen für die 
nächsten Telefonaktionen. 
u www.mz.de/leserforum 
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tigt. Bitte vergessen Sie auch nicht, 
Erblasser- oder Erbfallschulden 
abzuziehen. Hatte Ihr Mann 
Schulden, mindern diese das Ver
mögen. Ferner können die mit 
dem Erbfall verbundenen Kosten 
für die Beerdigung, Trauerfeier 
und so weiter abgezogen werden. 
Für die Berechnung des Pflicht
teils sind der Güterstand und die 
Anzahl der Kinder maßgeblich. 
Die Höhe des Pflichtteils beläuft 
sich jeweils auf die Hälfte des Erb
teils. Den Pflichtteilsanspruch zu 
berechnen ist Sache desjenigen, 
der den Anspruch stellt. Sie müs
sen keine Bewertungen vorneh
men oder gar Gutachten vorlegen. 

? Was wem im Sterbefall zu
■ steht 
Heike V., Halle: 
Mein Vater ist vor lingerer Zeit ver• 
storben. Nun ist dessen Mutter, meine 
Großmutter, verstorben. Sie hat ein 
Testament errichtet, In dem sie die 
Schwester meines Vaters, meine Tan
te, zur Alleinerbin einsetzt. kh wDrde 
gerne meine erbrechtlichen Ansprü
che • so ich wekhe habe • geltend ma• 
chen, da zum Nachlass auch eine lm
mobllle zlhlt. 
Da Ihr Vater vor der Großmutter 
verstorben ist, haben Sie einen 
Pflichtteilsanspruch. Dieser be
steht in Höhe der Hälfte des 
gesetzlichen Erbes. Gesetzliche 
Erben wären Sie und Ihre Tante zu 
je einem halben Anteil geworden. 
Sie sind somit pflichtteilsberech
tigt mit einer Quote von einem 
Viertel. Der Pflichtteilsanspruch 
ist ein Geldanspruch. Um diesen 
berechnen zu können, benötigen 
Sie Auskünfte über den Nachlass. 

Arnd Merschky 
Fachanwalt für Erbrecht 

Halle 

Dr. Barbara LIiie 
Notarin 
Halle 

Spannende Vorträge bei den Erbrechtstagen 

Vom 27. bis zum 29. September fin
den die halleschen Erbrechtstage 
statt. Hier werden Bürgern und 
Unternehmern die oft sehr komple
xen Probleme des Erbrechts und 
des Erbschaftsteuerrechts näher
gebracht Im Vordergrund stünden 
diesmal praxisnahe Themen, kün
digt die Saalesparkasse als Initiator 
der Informationsveranstaltung an, 

11Dle 11. Halleschen Erbrechtstage 
sollen ein Podium für einen er
kenntnisreichen Wissens- und Mei
nungsaustausch bieten", sagt Rai
ner Robra, Minister für Justiz und 
Gleichstellung des Landes und 
Schirmherr der Erbrechtstage. 

SO etwa am Montag, 27. Septem
ber, ab 18 Uhr in der Konzerthalle 
Ulrichskirche, wo Fachanwalt Arnd 
Merschky einen Vortrag zum The
ma „Der ungeliebte Pflichtteil, wie 

Sie können verlangen, dass Ihnen 
ein Nachlassverzeichnis erstellt 
wird. Bezüglich der Immobilie 
haben Sie zusätzlich einen so
genannten Wertennittlungsan
spruch. Die Tante sollte daher auf
gefordert werden, neben dem 
Nachlassverzeichnis ein Verkehrs
wertgutachten für die Immobilie 
einzuholen. Hiernach kann Ihr 
Anspruch berechnet werden. 

Jens 8., Halle: 
Mein Vater ist verstorben. Ich bin mit 
meinen beiden Halbgeschwistern Erbe 

kann ich mein Erbe und meine Im
mobilie vor gierigen Pflichtteilsbe
rechtigten schützen?" hält. 

Um die Frage, wie das eigene Aus
scheiden als Gesellschafter im Ge
sellschaftsvertrag rechtssicher ge
staltet werden kann, geht es am 
Dienstag, 28. September, um 
18 Uhr im Hans-Sachs-Saal der 
Handwerkskammer Halle. 

Die Erbrechtstage schließen am 
Mittwoch, 29. September, um 
18 Uhr mit einem Vortrag darüber, 
welche Hilfe Banken im Erbfall ge
ben. Er findet in der Sparkassenfi
liale in der halleschen Rathausstra
ße statt. Alle Veranstaltungen sind 
kostenfrei, eine Anmeldung ist er
wünscht, aber nicht verpflichtend. 

» Mehr Informationen und Anmel
dung unter: www.saalesparkas
se.de/erbrechtstage 

geworden. Mein Halbbruder neigt zu 
Eigenmächtigkeiten. So hat er bei• 
spialsweise ein zum Nachlass gehl• 
rendes Fahrzeug ohne meine Mitwir
kung verkauft. War das rechtens? 
Die Verwaltung des Nachlasses 
steht den Erben gemeinschaftlich 
zu. Mehrheitsentscheidungen sind 
bei der Verwaltung aber möglich. 
Die Veräußerung von Nachlass
gegenständen wie dem Fahrzeug, 
ist jedoch nur möglich, wenn alle 
Erben mitwirken. Die allein getä
tigte Veräußerung des Pkw war so
mit rechtlich nicht wirksam. 
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Dr. Slegmar GrollmDtz 
Fachanwalt für Erbrecht 

Aschersleben, Staßfurt, Halberstadt 

Renate E., Köthen: 
Mein Mann Ist verstorben. Ich bin seine 
testamentarische Allelnerbln. Er war 
Mitglied einer Erbengemeinschaft 
nach seinem Großvater, der Ackerfli
chen gehiren. Kann ich den Anteil 
meines Mannes daran veräuBern? 
Ihr Mann war Mitglied einer 
Erbengemeinschaft, die Eigentü
merin der Ackerflächen ist. Er 
selbst ist nicht Eigentümer eines 
Teiles der Ackerflächen geworden. 
Über den „virtuellen" Anteil an 
einzelnen Nachlassgegenständen 
kann ein Miterbe nicht verfügen, 
also diesen auch nicht verkaufen. 
Vielmehr muss der Verkauf der 
Ackerflächen von allen Miterben 
gemeinschaftlich erfolgen. Kann 
man sich hierauf nicht einigen, 
kann jeder Miterbe die soge
nannte Teilungsversteigerung des 
Grundbesitzes verlangen. Hier
durch werden in Natur nicht teil
bare Grundstücke in Geld umge
wandelt, welches wiederum teil
bar ist. Die Zeitdauer eines Tei
lungsversteigerungsverfahrens be
trägt in unserer Gegend circa ein 
Jahr. 

, Testamente: Was sie aussa
■ gen und festlegen 

Heinz S., Dessau: 
Meine Frau und ich haben zwei Hiuser 
und bislang ein handschr"lftliches Ber
liner Testament gemacht. Ist dies aus
rekhend oder benötigt man ein nota
rlelles Testament? 
Das von Ihnen gefertigte hand
schriftliche Testament ist form
wirksam und damit gültig. Auch 
wenn Immobilien zwn Nachlass 
gehören, bedarf es keines notariel
len Testamentes. Fraglich könnte 

jedoch sein, ob das Testament die 
sinnvollste Variante darstellt. So 
könnten, aufgrund der zum Nach
lass gehörenden beiden Immobi
lien, möglicherweise erbschaft
steuerliche Gesichtspunkte dazu 
führen, dass eine andere Art der 
Testamentsgestaltung besser wä
re. Ein Berliner Testament führt 
nämlich dazu, dass das komplette 
Vermögen beider Ehegatten sich 
beim überlebenden Ehegatten ku
muliert und dann möglicherweise 
im zweiten Erbgang die Freibeträ
ge nicht reichen. 

Ralf K., Braschwitz: 
Meine Eltern sind kurz hintereinander 
verstorben.Sie haben ein Berliner Tes
tament errichtet. Wie ist die Rechtsla• 
ge In Bezug auf Erb- beziehungsweise 
Pfllchttellsansprüche? 
Es muss zwischen den beiden Erb
fällen differenziert werden. Erbin 
des zuerst verstorbenen Vaters ist 

„Das 

handschriftliche 

Testament ist 

formwirksam 

und damit 

gültig." 

dessen Ehefrau geworden. Die in 
diesem Erbfall nicht bedachten 
Kinder haben Pflichtteilsansprü
che, die sie geltend machen kön
nen. Nach der zuletzt verstorbe
nen Ehefrau sind dann die Kinder 
Erben geworden. Zwischen ihnen 
besteht eine Erbengemeinscha:ft. 

Helga s., Eisleben: 
Vom Nachlassgerlcht wurde mir das 
Testament meines Bruders übersen
det. kh zweifle an, dass er dieses 
unterschrieben hat. Wie kann ich dies 
prßten lassen und was kostet dies? 
Das Original des Testamentes be
findet sich in den Akten des Nach
lassgerichtes und bleibt auch dort. 
Sie haben keine Möglichkeit, das 
Original herauszuverlangen, um 
selbst eine Begutachtung des Tes
tamentes vornehmen zu lassen. 
Vielmehr müssen Sie einen Erb
schein beantragen, als wenn das 
Testament ungültig wäre. Wenn 
der im Testament benannte Erbe 
Ihrem Antrag widerspricht, weil er 
der Auffassung ist, dass die Unter
schrift echt sei, wird seitens des 
Nachlassgerichtes ein Schriftgut
achten eingeholt. Um prüfen zu 
können, ob die Unterschrift vom 
Erblasser stammt oder nicht, be
nötigt der Gutachter Vergleichs
material, also weitere Schriftstü
cke, die von Ihrem Bruder zu etwa 
der gleichen Zeit unterschrieben 
worden sind. Anhand dieses Ver
gleichsmaterials kann der Gutach
ter feststellen, ob die Unterschrift 
mit sehr großer, großer, mittlerer 
oder kleiner Wahrscheinlichkeit 
vom Erblasser stammt. Ein sol
ches Gutachten kostet erfahrungs
gemäß 2.500 bis 3.000 Euro. 

Rainer A., Wittenberg: 
Kann ich in meinem Testament anord• 
nen, dass ein Erbe nur dann erbberech• 
tlgt sein soll, wenn er mich pflegt? 
Eine solche Erbeinsetzung ist 
denkbar, aber problematisch. In 
Betracht kommt eine auflösend 
bedingte Erbeinsetzung. Derjeni
ge, den Sie zum Erben ausgewählt 
haben, soll nach Ihrem Willen 
dann nicht Erbe sein, wenn er Sie 
nicht pflegt. Die Schwierigkeit be
steht darin, dass das gegebenen
falls bewiesen werden müsste. 
Außerdem müssten die von Ihnen 
erwarteten Leistungen im Einzel
nen beschrieben werden. 

Anika WUrz notierte die Fragen und 
Antworten. 




